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II- 4:!OS der Beilagen zu denstenogr~phiSchen Protokollen des Nationalrates 

XII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: 12. 1'-1 CL i 1971 No. 600j?. 

A n fra g e 

., ~~., 
der Abgeordneten D.r"prader, sandmeier f '~()\,\..\"t.~ 
und Genossen i""'\ 

. an den Herrn Bundesminister für Landesverteidigung 

betreffend den Vollzug des Bundesfinanzgesetzes 1970 un­

ter Bedaphtnahme auf das 2oBudgetüberschreitung~gesetz 1970. 

Die tieferstehenden Fragen beziehen sich ausschließlich auf 

jene Ausgabenansätze des Bundesfinanzges·etzes 1970, zu deren 

Überschreitung das Ressort durch das 2oBudgetüberschreitungs~ 

gesetz 1970 ermächtigt worden war. Die Frage 5 umfaßt alle 

Fälle, in denen entweder ,ein übersehri ttener Ausgabenansatz· 

~der ei~ zur Bedeckung herangezogener Ausgabenansatz in·der 

Aufzählung des § 1 des 2 0 Budgetüberschreitungsgesetzes ent­

haI ten .ist Q 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen Bohin die 

Anfrag.e: 

1.) Welche einzeln anzuführenden Ausgabenansätzewaren durch 

die Rückstellung eines einheitlichen Hundertsatzes gemäß 

Art.II Abs 0 3 des Bundesfinanzgesetzes 1970 betroffen?· 

2.) ·Hit welchem Hundertsatz und wann sind diese Bindungen 

verfügt worden? 

3.) Auf welche verfügbare Höhe verminderten sich s~hin die 

betroffenen Ausgabenansätze? 
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4.) Ist das Ressort bei der Ermittlung der (dem Bundes ... 

ministerium für !<'inanzen bekanntgegebenen und später 

in die Regierungsvorlage über das 2 o Budgetübersohrei­

tungsgesetz 1970 aufgenommenen) Ü11erschrei tungsbeträ­

ge von der vollen Höh~ dar Ausgabenansätze (unter Be­

rüoksichtigung des 16Budgetübersohreitungsgesetzes 

1970) oder von ihrer um die Bindungen verminderten 

Höhe ausgegangen? 

5.) Hins,ichtlich wa lcher zu überschrei tenden Ausgabenan .... 

sätze (wobei der Betrag der Überschreitung anzugeben 

ist) und hinsichtlioh welcher zur Bedeckung'dieser 

Überschreitungen herangezogenen Ausgabenansätze(wo­

bei der zur Bedeckung herangezogene Betrag anzugeben 

ist) sind die Bestimmungen des Art.!!! Abso5 lit.b. 

bis d des Bundesfinanzgesetzes 1970· 

a) vor dem Inkrafttreten des 2.Budgettibers~hreitungs­

gesetzes 1970 und 

b) nach dessen Inkrafttreten 

angewendet worden? 
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